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Polizeigesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (PolG NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW.
S. 441), geändert durch Gesetze vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351),
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 408), vom 29. März 2007 (GV. NRW.
S. 137), vom 10. Juni 2008 (GV. NRW. S. 473), vom 9. Februar 2010 (GV.
NRW. S. 132), vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 670), vom 21. Juni
2013 (GV. NRW. S. 375), vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622), vom
6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1061), vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW.
S. 806), vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 402), vom 13. Dezember 2018
(GV. NRW. S. 684, ber. 2019 S. 23), vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW.
S. 741, ber. 2019 S. 23), vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), vom
17. Dezember 2021 (GV. NRW. 2022 S. 2), vom 13. April 2022 (GV. NRW.
S. 504), vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), vom 2. Dezember

2025 (GV. NRW. S. 1132)
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Erster Abschnitt

Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der Polizei

(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen
dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen
und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das
Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Sind außer in den Fällen des Sat-
zes 2 neben der Polizei andere Behörden für die Gefahrenabwehr zustän-
dig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein
Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich er-
scheint; dies gilt insbesondere für die den Ordnungsbehörden obliegende
Aufgabe, gemäß § 1 Ordnungsbehördengesetz Gefahren für die öffentli-
che Ordnung abzuwehren. Die Polizei hat die zuständigen Behörden,
insbesondere die Ordnungsbehörden, unverzüglich von allen Vorgängen
zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern.

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz
nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist
und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt
oder wesentlich erschwert werden würde.

(3) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 47 bis 49).
(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch an-

dere Rechtsvorschriften übertragen sind.
(5) Maßnahmen, die in Rechte einer Person eingreifen, darf die Polizei

nur treffen, wenn dies auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Rechts-
vorschriften zulässig ist. Soweit die Polizei gemäß Absatz 1 Satz 2 Straf-
taten vorbeugend bekämpft oder die erforderlichen Vorbereitungen für
die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen trifft, sind Maßnah-
men nur nach dem Zweiten Unterabschnitt „Datenverarbeitung“ des
Zweiten Abschnittes dieses Gesetzes zulässig.

§ 2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Poli-
zei diejenige zu treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit voraus-
sichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht
ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann.
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